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SFPD-APL 

ZAHNBEHANDLUNGSPLAN 
1. Kosten für Zahnbehandlungen, darunter: Konsultation beim Zahnarzt, Zahnröntgenaufnahmen, 

präventive Behandlungen, Zahnextraktionen und konservierende Behandlungen;  
2. Kosten für Parodontalbehandlungen;  
3. Kosten für kieferorthopädische Behandlungen, sofern der Behandlungsplan im Voraus bei Ethias 

eingereicht wurde;  
4. Kosten für Zahnprothesen, darunter: Teilweiser oder vollständiger Ersatz von Zähnen, Zahnmaterial, 

Brücken, Kronen und Implantaten, sofern die Behandlung zuvor bei Ethias eingereicht wurde. 
Höhe des 
Versicherungsschutzes 

80 % der Kosten, die zu Lasten des Versicherten bleiben, auch wenn keine 
gesetzliche Beteiligung für diese Kosten gewährt wird. 

Obergrenzen Die Leistungen unterliegen ab dem Beitrittsdatum progressiv steigenden 
Erstattungsobergrenzen: € 250,00 im ersten Jahr, € 500,00 im zweiten Jahr und 
€ 1 250,00 ab dem dritten Jahr. 

Selbstbeteiligung  Keine Selbstbeteiligung. 
Jahresprämie/Person 
einschließlich aller 
Steuern  

- Erwachsene: € 184,21 
- Kind (bis einschließlich 24 Jahre und wohnhaft bei der 

Hauptversicherten Person): € 120,66  
Territorialer 
Geltungsbereich 

Weltweit gültig 
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Plan für ambulante Pflege (einschließlich Zahnpflege) 
1. Kosten für Zahnbehandlungen, darunter: Konsultation beim Zahnarzt, Zahnröntgenaufnahmen, 

präventive Behandlungen, Zahnextraktionen und konservierende Behandlungen;  
2. Kosten für Parodontalbehandlungen;  
3. Kosten für kieferorthopädische Behandlungen, sofern der Behandlungsplan im Voraus bei Ethias 

eingereicht wurde;  
4. Kosten für Zahnprothesen, darunter: Teilweiser oder vollständiger Ersatz von Zähnen, Zahnmaterial, 

Brücken, Kronen und Implantate, sofern die Behandlung zuvor bei Ethias eingereicht wurde. 
5. Kosten für medizinische Leistungen im Rahmen eines Arztbesuchs oder einer Konsultation, 

einschließlich homöopathischer Behandlungen, Akupunktur, Osteopathie und Chiropraktik;  
6. Kosten für medizinische, radiologische und Laboruntersuchungen;  
7. Die Kosten für paramedizinische Leistungen (Pflegepersonal, Kinesiotherapeut, Physiotherapeut, 

Diätassistent, Podologe, Logopäde, Psychologe usw.), die von einem Arzt verschrieben wurden und 
für die Ethias zuvor ihre Zustimmung erteilt hat.  
Keine vorherige Genehmigung erforderlich für: Pflegeleistungen, Kinesiotherapie und 
Physiotherapie;  

8. Kosten für medizinische Hilfsmittel oder vom Arzt verschriebene Medizinprodukte, für die Ethias 
zuvor ihre Zustimmung erteilt hat.  
Keine vorherige Genehmigung erforderlich für: Brillengläser oder Kontaktlinsen, Hörgeräte, 
Bruchbänder, Stützstrümpfe, orthopädische Einlagen, Gipsverbände, Lumbostat, Schienen und 
Krücken. 

Die Kosten sind gedeckt, mit Ausnahme von Wartungs- und Reparaturkosten, Bereitstellungskosten 
für die Nutzung sowie Ersatzteilen;  

9. Kosten für medizinische Prothesen;  

10. Kosten für Kunstglieder. 

11. Kosten für vom Arzt verschriebene Medikamente und homöopathische Produkte, einschließlich 
Verbandsmaterial und medizinischer Hilfsmittel, ausgenommen alle Produkte, die allgemein im 
Handel erhältlich sind;  

12. Brillenfassungen, ausgenommen Wartungs- und Reparaturkosten, Bereitstellungskosten für die 
Nutzung sowie Ersatzteile. (Begrenzt auf 100,00 € pro Fassung) 

Höhe des 
Versicherungsschutzes 

80 % der Kosten, die zu Lasten des Versicherten bleiben, auch wenn keine 
gesetzliche Beteiligung für diese Kosten gewährt wird; außer für Kosten für 
homöopathische Behandlungen, Akupunktur, Osteopathie und Chiropraktik 
sowie für Kosten für homöopathische Produkte erfolgt die Erstattung bis zu 50 
% der Kosten, die zu Lasten des Versicherten bleiben, auch wenn keine 
gesetzliche Beteiligung für diese Kosten gewährt wird. 

Obergrenzen Die Leistungen unterliegen ab dem Beitrittsdatum progressiv steigenden 
Erstattungsobergrenzen: € 250,00 im ersten Jahr, € 500,00 im zweiten Jahr und 
€ 1 250,00 ab dem dritten Jahr. 

Selbstbeteiligung  Die Selbstbeteiligung wird auf 75,00 € pro Versicherten und pro Jahr festgelegt. 
Jahresprämie/Person 
einschließlich aller 
Steuern 

- Erwachsene: € 418,24  
- Kind (bis einschließlich 24 Jahre und wohnhaft bei der 

Hauptversicherten Person): € 273,96 
Territorialer 
Geltungsbereich 

Weltweit gültig 

 


